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Aufnahmeantrag und Einzugsermächtigung für Einzelpersonen

 Ich beantrage die Mitgliedschaft beim TSF-Ludwigsfeld e.V.

	 Name
	
	Vorname
	

	 Straße
	
	PLZ/Wohnort
	

	 Geburtsdatum
	
	Beruf
	

	 Telefon privat
	
	Telefon geschäftlich
	

	 Mobil (Handy)
	
	E-Mail-Adresse
	


In meiner Familie sind bereits Mitglied bei den TSF Ludwigsfeld:

	 Vorname
	Geburtsdatum
	Abweichender Nachname

	
	
	

	
	
	


	Eintritt per
	

	Beitragsgruppe
	( Kinder bis 14    ( Jugendliche bis 18   (  Erwachsene 

( Erwachs.in Ausbild.  ( Erwachs.ermäßigt (Bescheinigung beilegen)

	Für folgende Sportarten
	



Ort / Datum / Unterschrift





bei Anträgen Minderjähriger Erziehungsberechtigter

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den TSF Ludwigsfeld e.V.  widerruflich von meinem nachstehenden Konto die fälligen Mitgliedsbeiträge einzuziehen.

	Kontonummer
	
	Bankleitzahl
	

	Geldinstitut
	
	Abweichender Kontoinhaber
	



Ort / Datum / Unterschrift
Bei abweichendem Kontoinhaber – Unterschrift des Kontoinhabers

Auszug aus der Vereinssatzung   (13.03.1992)

§ 4  Mitgliedschaft

1.  Mitglied kann jede natürliche Person werden, die beim Vorstand schriftlich Aufnahme beantragt. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, im Regelfall ein dazu beauftragtes Vorstandsmitglied. Der Vorstand kann die Entscheidung dem Vereinsausschuss überstellen. Dieser entscheidet endgültig.

2.  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zum Jahresende bis spätestens 1.Dezember zu erklären.

3. . . . . .

§ 11  Beiträge

1.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Die Mitglieder haben Aufnahme- und Jahres-Beiträge zu entrichten. Der Aufnahme-Beitrag und der    anteilige erste Jahres-Beitrag wird fällig mit der Aufnahme-Entscheidung (vgl. §4,Abs.1). Die weiteren Jahres-Beiträge werden fällig zum Beginn des Geschäftsjahres. 

3.  Die Höhe der Beiträge setzt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vereinsausschusses fest.

4. Die Beiträge werden im Lastschrift-Verfahren erhoben. Neue Mitglieder sind verpflichtet, eine Einzugsermächtigung zugunsten des Vereins zu unterzeichnen. 

Jahresbeiträge  (ab 01.01.2010)
Kinder bis 14 Jahre

EUR    32,50


Jugendliche bis 18 Jahre

EUR    42,50



Erwachsene


EUR    75,00

Ehepaare



EUR  120,00



Familien



EUR  135,00



Erwachsene in Ausbildung
EUR    55,00


Erwachsene, ermäßigt

EUR    55,00



Ehepaare, ermäßigt

EUR  100,00


Alle  Beiträge sind satzungsgemäß als Jahresbeiträge zu erheben.

Erläuterungen zu den Beitragsgruppen:

Für den Beitrag der Kinder, der Jugendlichen und der Erwachsenen in Ausbildung ist deren Alter am 1.Januar (Beginn des Geschäftsjahres) bzw. das Alter am Tag der Aufnahme maßgebend.       

Erwachsene in Ausbildung sind 19 bis 27jährige Auszubildende, Schüler, Studenten oder Gleichzustellende, solange der Unterhaltspflichtige für sie einen Kinderfreibetrag (EStG) erhält. Gleichzustellende sind ferner Wehrdienstleistende / Zivildienstleistende. Die Berechtigung ist entweder durch Kopie des Ausbildungs-/Dienstleistungs-Nachweises oder eine schriftliche Erklärung des Unterhaltspflichtigen für das jeweilige Beitragsjahr bis spätestens 15. Januar zu belegen. Anderenfalls wird der Erwachsenen-Beitrag fällig und abgebucht.
Der ermäßigte Erwachsenen-Beitrag kann auf Antrag Schwerbehinderten mit mindestens 50% GdB, Rentnern und Langzeit-Arbeitslosen gewährt werden. Der Nachweis (z.B. Kopie des SB-Ausweises) ist ebenfalls bis spätestens 15. Januar zu erbringen. Anderenfalls wird der normale Erwachsenen-Beitrag fällig und abgebucht. 

Der ermäßigte Ehepaar-Beitrag gilt, wenn mindestens ein Partner die Bedingungen für den 
ermäßigten Erwachsenen-Beitrag erfüllt. 

Der Familien-Beitrag begrenzt die Beitragssumme einer Familie: der Eltern, Kinder und Jugendlichen sowie der Erwachsenen in Ausbildung (für letztere jedoch nur bei rechtzeitigem Nachweis, s. oben.)

Passive Erwachsene / Ehepaare sind Mitglieder, die nicht mehr am Übungs- und Spielbetrieb teilnehmen. Ihr Beitrag ist der ermäßigte Erwachsenen- / Ehepaar-Beitrag.

Beitragsfrei sind Ehrenmitglieder, lizenzierte Schiedsrichter sowie durch Vorstandsbeschluss befristet von der Beitragspflicht entbundene Mitglieder




























